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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen,

I.  zu berichten,

    1.  wie viele Grundstückseigentümer im Zuge des Ausbaus der Autobahn (A) 6
zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der bayerischen Landesgrenze
Teile ihrer Flächen verlieren werden;

    2.  wie die geografische Verteilung endgültig verlorener und während der Bau-
phase benötigter Flächen nach Ortsteilen (der betroffenen Städte und Ge-
meinden) aufgeschlüsselt werden kann und wie hoch der Anteil der land-
wirtschaftlich genutzten Flächen hierbei ist (gemeinsame tabellarische Dar-
stellung, Angabe der Flächen in Quadratmeter);

    3.  wie sie gerade hinsichtlich landwirtschaftlicher Planungssicherheit den Um-
stand beurteilt, dass den Betroffenen noch keinerlei Angebote übermittelt
wurden, obwohl ab Frühling nächsten Jahres bereits gebaut werden soll;

    4.  ob sie es angesichts der Kurzfristigkeit als realistisch ansieht, zwischen Weins -
berg und Ilshofen bis Baubeginn gleichwertige landwirtschaftliche Flächen
zur Verfügung zu stellen und ob hierzu bereits Planungen vorgenommen
wurden;

    5.  wie sie die Leistung des Regierungspräsidiums hinsichtlich der Planungs- und
Informationspolitik beurteilt und ob sie hier Verbesserungspotenzial sieht;

    6.  welche Möglichkeiten sie dem Regierungspräsidium gegenüber zur Durch-
setzung der unter Ziffer 5 genannten Verbesserungen hat;

Antrag

der Abg. Anton Baron u. a. AfD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Verkehr

Entschädigungen der vom A 6-Ausbau zwischen Weinsberg

und der bayerischen Landesgrenze betroffenen Landwirte

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
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7. auf welche Art und Weise und zu welchen Anteilen die Entschädigung er-
folgen wird, für die endgültig verloren gehenden Flächen wie auch für die
der Presseberichterstattung zufolge vorübergehend während der Bauphase
benötigten 102 Hektar (mit Flächenausgleich bzw. mit Geldmitteln; hier
auch mögliche Unterscheidungen je nach spezifisch Betroffenem, z. B.
Haupt- bzw. Nebenerwerb);

8. ob für die dauerhaft verlorenen Flächen bereits (erfolgreich) nach Aus-
gleichsflächen gesucht wurde;

9. welche Angaben die Landesregierung dazu machen kann, wo genau sich
voraussichtlich die Ausgleichsflächen befinden werden und wie diese zu-
vor genutzt wurden;

10. ob bei abseits (also nicht in Hofnähe) gelegenen Flächen die landwirt-
schaftliche Maßgabe berücksichtigt wird, dass eine Rentabilität hier erst
bei einer größeren Fläche gegeben ist und ab welcher Entfernung dies eine
Rolle spielt;

11. wie sie hinsichtlich Ziffer 10 die Aussage des Bauamtsleiters der Stadt
Neuenstein einschätzt, es werde in diesen Fällen die 1,5-fache Fläche be -
nötigt und auf welche Art und Weise sie diesen Aspekt der Entfernung in
die Berechnung der Entschädigung mit einberechnet;

12. wie der Wert der verloren gehenden Flächen auch hinsichtlich der Boden-
qualität hier festgestellt wird, beispielsweise mithilfe von Bodengutachtern;

13. ob es möglich ist, bei den Ausgleichsflächen weitere Reduzierungen durch -
zuführen oder ob das Potenzial hier bereits optimal ausgeschöpft wurde;

14. auf welchen Abschnitten in welcher Form ein Lärmschutz installiert wer-
den wird (tabellarische Darstellung nach Autobahnkilometern);

II. bei der Entschädigung darauf zu achten, dass diese den entstehenden finanzi-
ellen Schaden der Landwirte mindestens vollständig ausgleicht, auch unter Be -
rücksichtigung unterschiedlicher Bodenqualitäten und Entfernungen;

III. eine Evaluierung der Vorgänge vorzunehmen und den Regierungspräsidien
vorzulegen, damit Betroffene zukünftig langfristig informiert werden.

21. 08. 2018

Baron, Wolle, Stein, Stauch,
Gögel, Berg, Pfeiffer AfD

B e g r ü n d u n g

Der sechsspurige Ausbau der Autobahn (A) 6 zwischen dem Autobahnkreuz Weins -
berg ist nach Ansicht der Antragssteller richtig und überfällig. Die Informations-
politik gegenüber den betroffenen Landwirten ist momentan jedoch Gegenstand
berechtigter Kritik. Betroffen sind nicht nur unmittelbar an die Autobahn gren-
zende Felder, sondern aufgrund erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen auch weiter
entfernt gelegene Landwirtschaftsflächen zwischen der Stadt Weinsberg und der
Gemeinde Kupferzell. 

Der Antrag soll die medial kolportierten Zahlen verifizieren und weitere Fakten
aufdecken. Weiterhin soll geklärt werden, inwiefern die Landesregierung hinter
der zurückhaltenden Informationspolitik des Regierungspräsidiums steht oder hier
Verbesserungspotenzial sieht. 
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Der Beschlussteil zielt auf die angemessene vollständige Entschädigung betroffe-
ner Landwirte und Evaluation der erfolgten Planungs- und Informationspolitik
hinsichtlich zukünftiger Verbesserungen ab.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 14. September 2018 Nr. 2-39-A6 WEINS-N/44 nimmt das
Ministerium für Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I.  zu berichten,

1. wie viele Grundstückseigentümer im Zuge des Ausbaus der Autobahn (A) 6 zwi -
schen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der bayerischen Landesgrenze Teile
ihrer Flächen verlieren werden;

Belastbare Aussagen zu den Grundstücksbetroffenen können nur zu den Ab-
schnitten A 6-2 (Bretzfeld bis Öhringen) und A 6-3 (Öhringen bis Kupferzell) ge-
troffen werden, da sich diese bereits im Genehmigungsverfahren befinden.

Im Zuge des Ausbaus der Autobahn (A) 6 sind im zweiten Abschnitt 115 und im
dritten Abschnitt 79 Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
betroffen.

2. wie die geografische Verteilung endgültig verlorener und während der Bau-
phase benötigter Flächen nach Ortsteilen (der betroffenen Städte und Gemein-
den) aufgeschlüsselt werden kann und wie hoch der Anteil der landwirtschaft-
lich genutzten Flächen hierbei ist (gemeinsame tabellarische Darstellung, An-
gabe der Flächen in Quadratmeter);

Siehe Anlage 1.

3. wie sie gerade hinsichtlich landwirtschaftlicher Planungssicherheit den Um-
stand beurteilt, dass den Betroffenen noch keinerlei Angebote übermittelt wur-
den, obwohl ab Frühling nächsten Jahres bereits gebaut werden soll;

4. ob sie es angesichts der Kurzfristigkeit als realistisch ansieht, zwischen Weins-
berg und Ilshofen bis Baubeginn gleichwertige landwirtschaftliche Flächen zur
Verfügung zu stellen und ob hierzu bereits Planungen vorgenommen wurden;

Die Fragen 3 und 4 werden gemeinsam beantwortet:

Zu den Abschnitten A 6-2 und A 6-3 findet der Erörterungstermin voraussichtlich
2019 statt. Mit den Planfeststellungsbeschlüssen für die Abschnitte 1, 4, 5 und 6
ist im Laufe der Jahre 2019 und 2020 zu rechnen. Da die Ausbaustrecke als ÖPP-
Projekt der 3. Generation (Öffentlich-Private-Partnerschaft) vorgesehen ist, kann
mit den Bauvorbereitungen erst nach Vorliegen aller Beschlüsse begonnen wer-
den. In der Regel werden hierfür 2 Jahre benötigt. Erst dann kann mit dem Bau
begonnen werden. Erfahrungsgemäß reicht diese Zeit für die Grundstücksver-
handlungen aus.
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5. wie sie die Leistung des Regierungspräsidiums hinsichtlich der Planungs- und
Informationspolitik beurteilt und ob sie hier Verbesserungspotenzial sieht;

6. welche Möglichkeiten sie dem Regierungspräsidium gegenüber zur Durchset-
zung der unter Ziffer 5 genannten Verbesserungen hat;

Die Fragen 5 und 6 werden gemeinsam beantwortet:

Die Planungs- und Informationspolitik des Regierungspräsidiums Stuttgart ist
umfassend und nicht zu beanstanden.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat für das Projekt „sechsstreifiger Ausbau
der A 6 vom AK Weinsberg bis zur Landesgrenze BW/BY“ ab 2011 kontinuier-
lich und umfangreich die Öffentlichkeit im Rahmen von Informationsveranstal-
tungen mit anschließender Diskussion informiert und die Möglichkeit zur Beteili-
gung am Projekt gegeben. Insgesamt fanden 13 öffentliche Veranstaltungen für
die vom Ausbau betroffenen Gemeinden statt, die sich entlang der Ausbaustrecke
befinden. Weiterhin wurde die Planung diversen öffentlichen Gremien, wie dem
Kreistag, den Gemeinderäten sowie den maßgeblichen Trägern öffentlicher Be-
lange vorgestellt. Bereits in den Jahren 2012 und 2013 wurde interessierten Land-
wirten in öffentlichen Veranstaltungen ein übergeordnetes, naturschutzfachliches
Maßnahmenkonzept vorgestellt, das vom Regierungspräsidium Stuttgart entwickelt
wurde.

Im Übrigen fanden umfangreiche Bürgerbeteiligungen bereits in entscheidenden
Phasen der Voruntersuchung (Trassenwahl) statt. Interessierte Bürgerinnen und
Bürger erhielten die Möglichkeit, Stellung zu den Planungen zu beziehen. Alle
eingereichten Stellungnahmen wurden fachgerecht beantwortet und können wei-
terhin unter Wahrung der Anonymität im Internet abgerufen werden. Das Pla-
nungsteam A 6 kann über eine spezielle Mailadresse (a6team@rps.bwl.de) jeder-
zeit kontaktiert werden. Vorträge, Gutachten, Pläne, Texte und Ergebnisse der
Voruntersuchung sind im Internet auf der Seite des Regierungspräsidiums einge-
stellt und für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Straßenbauverwaltung legt beson-
deren Wert auf transparente Planungen.

Vor der Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens ist für jeden Planungsab-
schnitt eine weitere öffentliche Informationsveranstaltung geplant. Die Informa -
tionsveranstaltung für die sich im Verfahren befindlichen Abschnitte A 6-2 u. 
A 6-3 wurde im Juni 2017 in Öhringen durchgeführt. Das zuständige Referat der
Abteilung für Straßenwesen und Verkehr hat die Öffentlichkeit über die Planfest-
stellung informiert. Die Folien zur Informationsveranstaltung stehen der Öffent-
lichkeit seit dem 22. Juni 2017 im Internet zur Verfügung und können unter dem
folgenden Link heruntergeladen werden:

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt4/Ref44/A6-Grenze/Seiten/
A6_Abschnitt2.aspx
Eine Leseanweisung, die das Lesen der Planfeststellungsunterlagen erleichtern
soll, wurde zudem unter folgendem Link bereitgestellt:

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt4/Ref44/A6-Grenze/Seiten/default.aspx
Im Anschluss an diesen Termin wurden die Planfeststellungsunterlagen Ende Fe-
bruar 2018 für einen Monat in den betroffenen Gemeinden zur Einsicht ausgelegt.
Alle Planunterlagen sind seither auch im Internet unter dem folgenden Link ein-
sehbar:

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt2/Ref24/Seiten/A6_PA2u3.aspx
In den Planfeststellungsunterlagen, die seit Ende Februar 2018 für alle Bürgerin-
nen und Bürger einsehbar sind, ist ersichtlich, wie viel Fläche für den Ausbau der
beiden Abschnitte A 6-2 und A 6-3 benötigt wird. Es kann eingesehen werden,
welche Grundstücke für die Maßnahme benötigt werden.
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7. auf welche Art und Weise und zu welchen Anteilen die Entschädigung erfolgen
wird, für die endgültig verloren gehenden Flächen wie auch für die der Presse-
berichterstattung zufolge vorübergehend während der Bauphase benötigten
102 Hektar (mit Flächenausgleich bzw. mit Geldmitteln; hier auch mögliche
Unterscheidungen je nach spezifisch Betroffenem, z. B. Haupt- bzw. Neben -
erwerb);

Die öffentliche Verwaltung ist nach den Grundsätzen des Haushaltsrecht zur
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet (etwa §§ 7 und 34 BHO bzw.
LHO sowie im HGrG). Daher kann sie den Grunderwerb nur anhand der festge-
legten Bodenrichtwerte der betroffenen Gemeinde tätigen. Dieser Aspekt ist auch
beim Erwerb von Tauschflächen zu berücksichtigen.

Dort, wo eine Unternehmensflurbereinigung zweckmäßig ist, wird die Entschädi-
gung durch die Flurbereinigungsbehörde im Rahmen der Unternehmensflurberei-
nigung bestimmt. Bei landwirtschaftlicher Nutzfläche wird eine detaillierte Wert-
ermittlung unter Berücksichtigung der Bodengüte vorgenommen. Individuelle Be -
sonderheiten (z. B. besonderer Aufwuchs, Immobilien, Betriebseinschränkungen)
werden im Einzelfall bewertet.

Der Wertausgleich erfolgt im Rahmen der Flurbereinigung grundsätzlich durch
Zuteilung von Flurstücken unter Berücksichtigung von gleichwertiger Bodengüte
und gegebenenfalls vorhandenem Landabzug. Daneben besteht für die Betroffe-
nen die Möglichkeit, unter Verzicht auf Landausgleich ihre Grundstücke entspre-
chend der Wertermittlung an die Bundesstraßenverwaltung zu verkaufen.

8. ob für die dauerhaft verlorenen Flächen bereits (erfolgreich) nach Ausgleichs-
flächen gesucht wurde;

9. welche Angaben die Landesregierung dazu machen kann, wo genau sich vor-
aussichtlich die Ausgleichsflächen befinden werden und wie diese zuvor ge-
nutzt wurden;

Die Fragen 8 und 9 werden gemeinsam beantwortet:

Erst nach den rechtskräftigen Planfeststellungsbeschlüssen ist absehbar, welche
Flächen zum Erwerb zur Verfügung stehen. Ab diesem Zeitpunkt ist der Erwerb
von Tauschflächen möglich. 

Die voraussichtlichen Ausgleichsflächen sowie deren bisherige Nutzung sind den
Anlagen 2 und 3 zu entnehmen.

10. ob bei abseits (also nicht in Hofnähe) gelegenen Flächen die landwirtschaft -
liche Maßgabe berücksichtigt wird, dass eine Rentabilität hier erst bei einer
größeren Fläche gegeben ist und ab welcher Entfernung dies eine Rolle
spielt;

11. wie sie hinsichtlich Ziffer 10 die Aussage des Bauamtsleiters der Stadt Neuen-
stein einschätzt, es werde in diesen Fällen die 1,5-fache Fläche benötigt und
auf welche Art und Weise sie diesen Aspekt der Entfernung in die Berechnung
der Entschädigung mit einberechnet;

Die Fragen 10 und 11 werden gemeinsam beantwortet:

Der Aspekt der Rentabilität der Bewirtschaftung der von der Hofstelle weit ent-
fernten Flächen ab einer bestimmten Größe wird grundsätzlich gemäß den ein-
schlägigen Regelungen der LandR 78 (Entschädigungsrichtlinien Landwirtschaft)
berücksichtigt. Eine Wertminderung der Restfläche neben der Verkehrswertent-
schädigung für den entzogenen Boden (Substanzentschädigung) wird zusätzlich
entschädigt.

Ohne nähere Begründung kann nicht nachvollzogen werden, woher der pauschale
Wert einer 1,5-fachen benötigten Fläche kommt.
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12. wie der Wert der verloren gehenden Flächen auch hinsichtlich der Bodenqua-
lität hier festgestellt wird, beispielsweise mithilfe von Bodengutachtern;

Die Eignung der Böden (Bodenqualität) und damit der Wert des Bodens für die
landwirtschaftliche Nutzung werden in der digitalen Flurbilanz dargestellt und be-
wertet. Diese wurde bei der Planung zum sechsstreifigen Ausbau berücksichtigt
und in einem Gutachten zur Landwirtschaft gewürdigt.

Zur Berücksichtigung bei der Wertermittlung des Grundstückswertes siehe auch
Antwort Ziffer 7.

13. ob es möglich ist, bei den Ausgleichsflächen weitere Reduzierungen durchzu-
führen oder ob das Potenzial hier bereits optimal ausgeschöpft wurde;

Für den Ausbau der A 6 in den Abschnitten A 6-2 und A 6-3 liegt die Flächen -
inanspruchnahme für die zu erwerbenden Flächen bei ca. 132 ha. Aufgrund neuer
Erkenntnisse zum Artenschutz kann die Inanspruchnahme der Flächen um ca. 35 ha
reduziert werden. Zu dieser Flächenanpassung wird es eine Planänderung geben.
Das Reduzierungspotenzial ist damit ausgeschöpft.

14. auf welchen Abschnitten in welcher Form ein Lärmschutz installiert werden
wird (tabellarische Darstellung nach Autobahnkilometern);

Siehe Anlage 4. Die Angaben zu den Lärmschutzanlagen in den Abschnitten A 6-5
und A 6-6 sind vorbehaltlich der Zustimmung des BMVI.

II.  bei der Entschädigung darauf zu achten, dass diese den entstehenden finan -
ziellen Schaden der Landwirte mindestens vollständig ausgleicht, auch unter
Berücksichtigung unterschiedlicher Bodenqualitäten und Entfernungen;

Die Entschädigung erfolgt gemäß den einschlägigen Richtlinien, die sowohl die
Bodenqualitäten als auch die Entfernungen zum Hof berücksichtigen.

III. eine Evaluierung der Vorgänge vorzunehmen und den Regierungspräsidien
vorzulegen, damit Betroffene zukünftig langfristig informiert werden.

Siehe I., Ziffern 5 und 6.

In Vertretung

Dr. Lahl

Ministerialdirektor
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